
Haushaltsbeschluss der Marktgemeinde Oberalm
für privatrechtliche Entgelte - Kindergartengebühren

und für privatrechtliche Entgelte - UNO-Gebühren
für den Zeitraum 1.9.2024 bis 31.8.2025

Aufgrund des Beschlusses der Gemeindevertretung vom  27.06.2024 D/19655/2024

Als Grundlage der Gebarung des Gemeindehaushaltes im Rechnungsjahr 2024/2025 werden die im beigeschlossenen Voranschlag
vorgesehenen Bruttoausgaben und Bruttoeinnahmen festgesetzt.

3.  Privatrechtliche Entgelte

Kindergartengebühren
Kindergartengebühren, gültig ab 01.09.2024 bis 31.8.2025 (inkl. 13% UST) - ausgenommen Sommertarif!
Grundtarif (pro Monat) 7:00 bis 12:00 ….............. 129,50 €

8:00 bis 12:00 ….............. 109,20 €
7:00 bis 13:00 ….............. 151,00 €
8:00 bis 13:00 ….............. 129,50 €
7:00 bis 17:00 ….............. 194,50 €

alle, die mit 1.9. das 3. Lebensjahr
vollendet haben

7:00 bis 12:00 ….............. 21,50 €
8:00 bis 12:00 ….............. kostenlos
7:00 bis 13:00 ….............. 43,00 €
8:00 bis 13:00 ….............. 21,50 €
7:00 bis 17:00 ….............. 86,50 €

alle, die nach dem 1.9. das 3. Lebensjahr
vollendet haben, inklusive Abzug
Familienpaket & Gemeindeförderung

7:00 bis 12:00 ….............. 105,00 €
8:00 bis 12:00 ….............. 83,50 €
7:00 bis 13:00 ….............. 126,50 €
8:00 bis 13:00 ….............. 105,00 €
7:00 bis 17:00 ….............. 145,50 €

kleine Mittagspauschale = 3 Essen in der Woche (pro Monat) ….............. 63,00 €
große Mittagspauschale = 5 Essen in der Woche (pro Monat) ….............. 106,00 €
Bei Ganztagesbetreuung wird der Mittagstisch verbindlich vorgeschrieben!

Kindergartengebühr - Sommerwochentarif, gültig in den Monaten September (2024),  Juli
und August (2025) -  (inkl. 13% UST)
Grundtarif (pro Woche) 7:00 bis 12:00 ….............. 32,50 €

8:00 bis 12:00 ….............. 27,00 €
7:00 bis 13:00 ….............. 38,00 €
8:00 bis 13:00 ….............. 32,50 €
7:00 bis 17:00 ….............. 49,00 €

kleine Mittagspauschale = 3 Essen in der Woche (pro Woche) ….............. 16,00 €
große Mittagspauschale = 5 Essen in der Woche (pro Woche) ….............. 26,50 €
Die Berechtigung der Nutzung für die Sommerbetreuung orientiert sich an der Berufstätigkeit der Eltern/ Erziehungsberechtigten.

angeschlagen am: 28.06.2024



Kleinkindgruppe und unter 3 Jährige in der AEG, gültig ab 01.09.2024 bis 31.8.2025 (inkl.
13% UST) - ausgenommen Sommertarif!
Grundtarif (pro Monat) 7:00 bis 12:00 ….............. 149,00 €

7:00 bis 14:00 ….............. 192,00 €

Tarif inklusive Abzug Familienpaket &
Gemeindeförderung (pro Monat)

7:00 bis 12:00 ….............. 124,50 €
7:00 bis 14:00 ….............. 143,50 €

kleine Mittagspauschale = 3 Essen in der Woche (pro Monat) ….............. 63,00 €
große Mittagspauschale = 5 Essen in der Woche (pro Monat) ….............. 106,00 €

Kleinkindgruppe und unter 3 Jährige in der AEG - Sommerwochentarif, gültig in den
Monaten September (2024),  Juli und August (2025) -  (inkl. 13% UST)
Grundtarif (pro Woche) 7:00 bis 12:00 ….............. 37,50 €

7:00 bis 14:00 ….............. 48,00 €

kleine Mittagspauschale = 3 Essen in der Woche (pro Woche) ….............. 16,00 €
große Mittagspauschale = 5 Essen in der Woche (pro Woche) ….............. 26,50 €
Die Berechtigung der Nutzung für die Sommerbetreuung orientiert sich an der Berufstätigkeit der Eltern/ Erziehungsberechtigten.

Eine Aliquotierung des Kindergartenbeitrages ist nicht möglich. 

UNO-Gebühren
Nachmittagsbetreuungsgebühr - Universelle Nachmittagsbetreuung Oberalm "UNO" / schulische
Nachmittagsbetreuung, gültig ab 01.09.2024 bis 31.8.2025 - ausgenommen Sommertarif!
Besuchsgebühr (pro Kind und Monat) bei 5 Tagen in der Woche ….............. 88,00 €

bei 4 Tagen in der Woche ….............. 70,40 €
bei 3 Tagen in der Woche ….............. 52,80 €
bei 2 Tagen in der Woche ….............. 35,20 €
bei 1 Tag in der Woche ….............. 17,60 €

Besuchsgebühr (pro Kind und Woche)
für erste Woche im Juli und drei Wochen im September bei 5 Tagen in der Woche ….............. 22,00 €
im Schulbetrieb bei 4 Tagen in der Woche ….............. 17,60 €

bei 3 Tagen in der Woche ….............. 13,20 €
bei 2 Tagen in der Woche ….............. 8,80 €
bei 1 Tag in der Woche ….............. 4,40 €

Die Tarife passen sich entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen gem. § 45 Abs. 2 des Sbg. Schulorganisations-Ausführungsgesetzes 1995, LGBl. Nr. 64 an.

Besuchsgebühr (pro Kind und Tag) ….............. 10,00 €
Mittagstisch, inkl. 13% UST (pro Tag) ….............. 6,00 €
Aufschlag (pro Tag) ….............. 5,50 €
Zuschlagsverrechnung an allen unterrichtsfreien Tagen, wie z.B. Semesterferien), gilt nicht

im Zeitraum der Sommerferien (siehe Sommertarif)
Betreuungspauschale bis zu 1 Stunde inkl. Mittagstisch (pro Tag) ….............. 7,50 €

UNO Sommertarif Ferienbetreuung

Besuchsgebühr für die Zeit der
schulischen Sommerferien (pro Kind und
Woche)

bei 5 Tagen in der Woche ….............. 51,50 €
bei 4 Tagen in der Woche ….............. 41,00 €
bei 3 Tagen in der Woche ….............. 31,00 €
bei 2 Tagen in der Woche ….............. 20,50 €
bei 1 Tag in der Woche ….............. 10,50 €

Mittagstisch, inkl. 13% UST (pro Tag) ….............. 7,50 €

Der Bürgermeister:
Hans-Jörg Haslauer

angeschlagen am: 28.06.2024
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